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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER LANDESVERTEIDIGUNG


24. JUNI 1996 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition im Hinblick auf das Verbot der Lagerung von Anti-Personen-Minen durch den belgischen Staat oder die öffentlichen Verwaltungen


ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Im vorliegenden Gesetz wird eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit geregelt.


Art. 2 - Artikel 22 des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, abgeändert durch das Gesetz vom 9. März 1995, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 4 werden die Wörter zu lagern, zu verkaufen zwischen die Wörter zu benutzen und zu erwerben eingefügt.

2. In Absatz 6 wird das Wort gelagert zwischen die Wörter benutzt und erworben eingefügt.

3. In Absatz 6 werden die Wörter und Militärpersonen zwischen die Wörter von Fachleuten und benutzt eingefügt.

4. Es wird ein siebter Absatz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

Der Staat oder die öffentlichen Verwaltungen müssen die Bestände an Anti-Personen-Minen und getarnten Sprengkörpern oder Vorrichtungen mit ähnlicher Wirkung innerhalb dreier Jahre vernichten.

Diese Frist läuft ab Veröffentlichung des Gesetzes vom 24. Juni 1996 zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition im Hinblick auf das Verbot der Lagerung von Anti-Personen-Minen durch den belgischen Staat oder die öffentlichen Verwaltungen im Belgischen Staatsblatt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, daß es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 24. Juni 1996

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Landesverteidigung
J.-P. PONCELET

Mit dem Staatssiegel versehen:
Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

